10. Forum Arbeitsmedizin in Deggendorf

01. - 03. Juli 2009, Deggendorfer Stadthallen


Aktuelles aus dem BK-Recht

Das Bundeskabinett verabschiedete am 18.März 2009 die 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung (2.BKVÄndV). Damit wird die Liste der Berufskrankheiten auf Empfehlung des ärztlichen Sachverständigenbeirats an neue medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Mit der Zustimmung des Bundesrates und dem Inkrafttreten der Verordnung wird vor der Sommerpause gerechnet.

5 Krankheiten werden neu bezeichnet bzw. aufgenommen. Im Einzelnen sind dies:

1. Neue BK-Nr. 1318: Erkrankungen des Blutes, des blutbildenden und lymphatischen Systems durch Benzol

Keine neue Berufskrankheit, sondern eine Präzisierung der bisherigen BK 1303 durch die Herausnahme der Erkrankungen des hämolymphatischen Systems. Neue Erkenntnisseüber die Verursachung von Non-Hodgkin-Lymphomen sind berücksichtigt.

2. Neue BK-Nr. 2112: Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbare Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindestens 13.000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht
Eine langjährige und intensive berufliche Kniegelenksbelastung führt zu einem deutlich erhöhtem Risiko an einer Gonarthrose zu erkranken. Abgrenzungen zu anderen Erkrankungsbildern sind vorzunehmen. Typische Berufsgruppen stellen z.B. untertägige Steinkohlebergleute, Bodenleger und Maler dar.

3. Neue BK-Nr. 4113: Lungenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mindestens 100 Benzo(a)pyren-Jahren[(μg/m3) x Jahre]

Es besteht eine Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen der Dauer der PAK Einwirkung und dem Risiko an einem Lungenkrebs zu erkranken. PAK entstehen z.B. in Teerraffinerien, der Elektrographitindustrie sowie im Straßenbau. Andere Krebsarten sind derzeit nicht anerkennungsfähig.

4. Neue BK-Nr. 4114: Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer Verursachungswahrscheinlichkeit von mindestens 50 % nach der Anlage 2 entspricht.

Erste Berufskrankheit zur Synkanzerogenese! Ein mindestens additives Zusammenwirken hinsichtlich der Tumorverursachung im Bereich der Atemwege ist wissenschaftlich gesichert.

5. Neue BK-Nr. 4115: Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von Schweißrauchen und Schweißgasen- (Siderofibrose)
Eine jahrzehntelange, täglich vielstündige Einwirkung bei extremen, arbeitshygienisch unzureichenden Bedingungen, z.B. Schweißen in Behältern, wird für die Anerkennung gefordert. Andere interstitielle Lungengerüsterkrankungen sind auszuschließen.

Die Diskussion hinsichtlich der „Berufskrankheiten-Reife“ weiterer Erkrankungen wird fortgeführt. Aktuelle Themen sind derzeit das Karpaltunnelsyndrom, das Hypothenar-Hammer-Syndrom, Kehlkopfkrebserkrankungen durch schwefelsäurehaltige Aerosole, Hautkrebs durch UV-Strahlung und die Folgen des Passivrauchens. Ebenso werden Merkblätter, also Empfehlungen für die Begutachtung und Bewertung von Berufskrankheiten und Leitlinien zu diesen Erkrankungen neu erarbeitet bzw. den neuen medizinischen Erkenntnissen angepasst. Beispielhaft erwähnt sei das „Bamberger Merkblatt“, welches unter Federführung der DGUV mit Beteiligung der Fachgesellschaften und der Berufsverbände entwickelt wurde und Begutachtungsstandards für Haut und Hautkrebserkrankungen enthält. (www.dguv.de/inhalt/medien/bestellung/bk/index.jsp ).

Der Bundesrat hat im November 2008 die Bundesregierung aufgefordert den Begriff Berufskrankheit

präziser zu definieren („Focus online 28.11.08“).

Erste Schritte dazu sind getan!

Nürnberg, im Juni 2009

Thomas Spitzl ( tspitzl@bgchemie.de )

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie, Südwestpark 2 u. 4, 90449 Nürnberg
Organisation und Durchführung: RG GmbH, Würmstr. 55, 82166 Gräfelfing, www.rg-web.de
Beachten Sie weitere Fortbildungsangebote auf unserer Internetseite.

